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PANDATEL AKTIENGESELLSCHAFT I. A. 

München 

ISIN DE0006916307 

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 03. Januar 2013, um 10:00 Uhr, im Convention Center, 
Rochusberg 6, 80333 München, stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung ein. 

 

I. Tagesordnung 

 

1. Beschlussfassung über die Fortsetzung der Gesellschaft gemäß § 274 AktG 
 

Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, hat der PANDATEL Aktiengesellschaft i. A. 
am 1. Oktober 2012 mitgeteilt, dass sie rund 62,12% der Stimmrechte der PANDATEL 
Aktiengesellschaft i. A. erworben hat und damit die Kontrolle im Sinne von § 35 Abs. 1, § 29 Abs. 
2 WpÜG über die PANDATEL Aktiengesellschaft i. A. am 28. September 2012 erlangt hat. Damit 
ist die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft die größte Aktionärin der PANDATEL 
Aktiengesellschaft i. A. Nach erfolgter Mitteilung über die Kontrollerlangung der Deutsche Balaton 
Aktiengesellschaft über die PANDATEL Aktiengesellschaft i. A. hat die Deutsche Balaton 
Aktiengesellschaft am 31. Oktober 2012 gemäß § 35 Abs. 2 Satz 1, § 14 Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 
WpÜG ein Pflichtangebot an die Aktionäre der PANDATEL Aktiengesellschaft i. A. auf der 
Internetseite http://www.deutsche-balaton.de/pandatel-pflichtangebot und mit entsprechender 
Hinweisbekanntmachung im Bundesanzeiger veröffentlicht. Nach Abschnitt 10 der am 31. Oktober 
2012 veröffentlichen Pflichtangebotsunterlage beabsichtigt die Deutsche Balaton 
Aktiengesellschaft, dass die Hauptversammlung der PANDATEL Aktiengesellschaft i. A. die 
Fortsetzung der Gesellschaft beschließt.  

Aktionäre, die nicht in der PANDATEL Aktiengesellschaft i. A. verbleiben möchten, können das 
von der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft veröffentlichte Pflichtangebot annehmen und 
erhalten dann je Aktie eine Gegenleistung von EUR 0,22, d.h. einen geringfügig höheren Betrag 
als der auf eine PANDATEL-Aktie entfallende Liquidationserlös. 

Abwickler und Aufsichtsrat der PANDATEL Aktiengesellschaft i. A. unterstützen das Vorhaben der 
Deutsche Balaton Aktiengesellschaft zur Fortsetzung der Gesellschaft und haben deswegen 
beschlossen, eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft einzuberufen, die über 
die Fortsetzung der Gesellschaft beschließen soll. 

Der Abwickler und der Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31. März 2009 aufgelöste Gesellschaft wird 
fortgesetzt. 

 
2. Beschlussfassung über die Aufhebung des von der Hauptversammlung am 25. September 

2012 unter Tagesordnungspunkt 4 gefassten Beschlusses hinsichtlich der Feststellung des 
Abschlusses der PANDATEL Aktiengesellschaft i.A. für den Zeitraum vom 01. Januar 2012 
bis zum 30. Juni 2012 einschließlich der Liquidationsschlussbilanz und des Vorschlags 
hinsichtlich der Verteilung des Abwicklungsüberschusses entsprechend den gesetzlichen 
Regelungen nach den Anteilen am Grundkapital auf die Aktionäre  

 

http://www.deutsche-balaton.de/
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Der Abwickler und der Aufsichtsrat schlagen vor dem Hintergrund der beabsichtigten Fortsetzung 
der Gesellschaft vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der von der Hauptversammlung am 25. September 2012 unter Tagesordnungspunkt 4 gefasste 
Beschluss hinsichtlich der Feststellung des Abschlusses der PANDATEL Aktiengesellschaft i.A. 
für den Zeitraum vom 01. Januar 2012 bis zum 30. Juni 2012 einschließlich der 
Liquidationsschlussbilanz und des Vorschlags hinsichtlich der Verteilung des 
Abwicklungsüberschusses entsprechend den gesetzlichen Regelungen nach den Anteilen am 
Grundkapital auf die Aktionäre zu verteilen, wird aufgehoben. 

 
 
3. Beschlussfassung über Sitzverlegung und die entsprechende Änderung von § 1 Abs. 2 der 

Satzung 
 

Der Abwickler und der Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
 Der Sitz der Gesellschaft wird von München nach Heidelberg verlegt.  
 
§ 1 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt geändert: 

 
„Sitz der Gesellschaft ist Heidelberg.“ 

 
 

4. Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstands und die 
entsprechende Änderung von § 2 der Satzung 

 
Der Abwickler und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Unternehmensgegenstand zu ändern und 
§ 2 der Satzung wie folgt neu zu fassen: 
 
„§ 2  Gegenstand des Unternehmens 
 
1. Der Gegenstand des Unternehmens ist die Gründung von Kapital- und 

Personengesellschaften sowie der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von 
Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften, ausschließlich im eigenen Namen und 
mit eigenem Vermögen. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihr eigenes Vermögen zu verwalten 
und dazu alle Arten von Finanzgeschäften und Geschäften mit Finanzinstrumenten im 
eigenen Namen und für eigenes wirtschaftliches Risiko vorzunehmen. 
 

2. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte vornehmen, die der Erreichung und Förderung des in 
Abs. 1 genannten Unternehmensgegenstandes dienlich sein können.“ 
 
 

5. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals im Wege der vereinfachten 
Einziehung von unentgeltlich zur Verfügung gestellten eigenen Aktien und über die 
Anpassung der Satzung 

 

Der Abwickler und der Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 

a) Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von derzeit EUR 7.895.806,00, eingeteilt in 
7.895.806 auf den Inhaber lautende Stammaktien in Form von Stückaktien mit einem 
rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie, wird im Wege der vereinfachten 
Einziehung nach § 237 Abs. 3 Nr. 1 AktG um EUR 6,00 auf EUR 7.895.800,00, eingeteilt in 
7.895.800 auf den Inhaber lautende Stammaktien in Form von Stückaktien mit einem 
rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie, herabgesetzt. Die Herabsetzung 
erfolgt durch Einziehung von sechs auf den Inhaber lautenden Stammaktien in Form von 
Stückaktien, auf die der Ausgabebetrag voll geleistet ist und die der Gesellschaft von der 
Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. 
Die Kapitalherabsetzung dient ausschließlich dem Zweck, bei der nachfolgend unter TOP 6 
zur Beschlussfassung vorgeschlagenen vereinfachten Kapitalherabsetzung zur 
Verlustdeckung und zum Ausgleich von Wertminderungen ein glattes 
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Herabsetzungsverhältnis zu ermöglichen. Der Abwickler wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Einziehung der Aktien und ihrer Durchführung 
festzulegen. 

 

b) § 5 Abs. 1 und § 5 Abs. 2 der Satzung erhalten in Anpassung an den vorstehenden Beschluss 
mit Wirksamwerden der Kapitalherabsetzung folgenden Wortlaut: 

„1. Das Grundkapital der PANDATEL Aktiengesellschaft beträgt EUR 7.895.800,00. 

 2. Es ist eingeteilt in 7.895.800 auf den Inhaber lautende Stammaktien in Form von 
Stückaktien.“ 

 
6. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form zum 

Zwecke des Ausgleichs von Wertminderungen und der Deckung von Verlusten und der 
Einstellung von Beträgen in die Kapitalrücklage durch Zusammenlegung von Aktien und 
über die Anpassung der Satzung 

Die Liquidationsschlussbilanz der PANDATEL Aktiengesellschaft i. A. zum 30. Juni 2012 weist 
einen Bilanzverlust in Höhe von EUR 6.183.995,26 aus, der nach wie vor besteht. Vor diesem 
Hintergrund soll das im Wege der vereinfachten Einziehung von sechs Aktien auf EUR 
7.895.800,00 herabgesetzte Grundkapital der PANDATEL Aktiengesellschaft i. A., das in 
7.895.800 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 
EUR 1,00 je Aktie eingeteilt ist, herabgesetzt werden und der durch die Kapitalherabsetzung 
freiwerdende Betrag zur Reduzierung der Verluste der PANDATEL Aktiengesellschaft i. A. und zur 
Einstellung von Beträgen in die Kapitalrücklage verwendet werden. 

Der Abwickler und der Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 

a) Das im Wege der vereinfachten Einziehung von sechs Aktien herabgesetzte Grundkapital der 
Gesellschaft in Höhe von EUR 7.895.800,00, eingeteilt in 7.895.800 auf den Inhaber lautende 
Stammaktien in Form von Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 
EUR 1,00 je Aktie, wird um EUR 6.316.640,00 auf EUR 1.579.160,00, eingeteilt in 1.579.160 
auf den Inhaber lautende Stammaktien in Form von Stückaktien mit einem rechnerischen 
Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie herabgesetzt. Die Herabsetzung erfolgt nach 
den Vorschriften über die vereinfachte Kapitalherabsetzung (§§ 229 ff. AktG) im Verhältnis 
5 : 1 (in Worten: fünf zu eins), um in Höhe von EUR 6.183.995,26 Wertminderungen 
auszugleichen und sonstige Verluste zu decken und in Höhe von EUR 132.644,74 Beträge in 
die Kapitalrücklage einzustellen. Die Kapitalherabsetzung wird in der Weise durchgeführt, 
dass jeweils fünf auf den Inhaber lautende Stückaktien zu einer auf den Inhaber lautenden 
Stückaktie zusammengelegt werden.  

 
b) Der Abwickler wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Einzelheiten der 

Durchführung dieses Beschlusses zu regeln. 
 
c) In Anpassung an den vorstehenden Beschluss erhalten die Absätze 1 und 2 des § 5 

(Grundkapital) der Satzung mit Wirksamwerden der Kapitalherabsetzung folgenden Wortlaut: 

„1. Das Grundkapital der PANDATEL Aktiengesellschaft beträgt EUR 1.579.160,00. 

 2. Es ist eingeteilt in 1.579.160 auf den Inhaber lautende Stammaktien in Form von 
Stückaktien.“ 
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Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals mit Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss und die entsprechende Ergänzung der Satzung durch einen neuen § 
5 Abs. 4 

 
Der Abwickler und der Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 

 
a) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 02. Januar 2018 das 

Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um bis zu insgesamt 
789.580,00 Euro (in Worten: siebenhundertneunundachtzigtausendfünfhundertachtzig Euro) 
durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder 
Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013). Die neuen Aktien sind ab dem Beginn 
des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, gewinnberechtigt. Dabei ist den 
Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem vom 
Vorstand bestimmten Kreditinstitut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).  
 
Der Vorstand wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, das gesetzliche Bezugsrecht 
der Aktionäre auszuschließen, 
 
1. zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, 

 
2. bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien, für 

die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, den Börsenkurs der bereits börsennotierten 
Aktien nicht wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar 
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch im Zeitpunkt der 
Ausübung dieser Ermächtigung; auf die Grenze von 10% des Grundkapitals sind 
diejenigen Aktien anzurechnen, die unter Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer oder 
entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert 
wurden. Auf die Begrenzung auf 10% des Grundkapitals ist deshalb auch die 
Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, wenn die Veräußerung auf Grund einer im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens des genehmigten Kapitals gültigen Ermächtigung zur 
Veräußerung eigener Aktien unter Bezugsrechtsausschluss erfolgt; 

 
3. wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage(n) zum Zwecke des Erwerbs von 

Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen 
Vermögensgegenständen erfolgt; 

 
4. soweit ein Dritter, der nicht Kreditinstitut ist, die neuen Aktien zeichnet und sichergestellt 

ist, dass den Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht eingeräumt wird. 
 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.  
 

b) § 5  der Satzung wird um folgenden neuen Abs. 4  ergänzt: 
 
„4. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 02. Januar 2018 
das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um bis zu 
insgesamt 789.580,00 Euro (in Worten: 
siebenhundertneunundachtzigtausendfünfhundertachtzig Euro) durch Ausgabe neuer auf den 
Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital 2013). Die neuen Aktien sind ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie 
ausgegeben werden, gewinnberechtigt. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht 
einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem vom Vorstand bestimmten 
Kreditinstitut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten 
(mittelbares Bezugsrecht).  
 
Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats berechtigt, das gesetzliche Bezugsrecht 
der Aktionäre auszuschließen, 
 
1. zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, 
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2. bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien, für 
die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, den Börsenkurs der bereits börsennotierten 
Aktien nicht wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar 
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch im Zeitpunkt der 
Ausübung dieser Ermächtigung; auf die Grenze von 10% des Grundkapitals sind 
diejenigen Aktien anzurechnen, die unter Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer oder 
entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert 
wurden. Auf die Begrenzung auf 10% des Grundkapitals ist deshalb auch die 
Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, wenn die Veräußerung auf Grund einer im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens des genehmigten Kapitals gültigen Ermächtigung zur 
Veräußerung eigener Aktien unter Bezugsrechtsausschluss erfolgt; 

 
3. wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage(n) zum Zwecke des Erwerbs von 

Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen 
Vermögensgegenständen  erfolgt; 

 
4. soweit ein Dritter, der nicht Kreditinstitut ist, die neuen Aktien zeichnet und sichergestellt 

ist, dass den Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht eingeräumt wird. 
 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.“  
 

c) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung von § 5 Abs. 1 und 4 nach 
vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem 
Genehmigten Kapital 2013 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem 
Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2013 anzupassen.  
 
 

7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder 
Wandelschuldverschreibungen, auch Pflichtwandelschuldverschreibungen, 
Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder einer Kombination dieser 
Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts, die Schaffung eines bedingten 
Kapitals und entsprechende Satzungsänderungen 

 
Der Abwickler und der Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 
 
a) Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen, auch 

Pflichtwandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen 
(oder einer Kombination dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts 

 
aa) Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen, auch 

Pflichtwandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 
Gewinnschuldverschreibungen (oder einer Kombination dieser Instrumente) 

 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 02. Januar 
2018 einmalig oder mehrmals Options- oder Wandelschuldverschreibungen, auch 
Pflichtwandelschuldverschreibungen, Genussrechte und/oder 
Gewinnschuldverschreibungen oder eine Kombination dieser Instrumente (zusammen 
„Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu 50.000.000,00 Euro 
auszugeben und den Inhabern oder Gläubigern (zusammen „Inhaber“) der jeweiligen, 
unter sich gleichberechtigten Teilschuldverschreibungen Options- oder 
Wandlungsrechte für auf den Inhaber lautende Aktien der Gesellschaft in einer 
Gesamtzahl von bis zu 789.580 mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 
insgesamt bis zu 789.580,00 Euro nach näherer Maßgabe der Bedingungen der 
Schuldverschreibungen zu gewähren.  
 
Die Schuldverschreibungen sowie die Options- oder Wandlungsrechte oder –pflichten 
können mit oder ohne Laufzeitbegrenzung ausgegeben werden. Die 
Schuldverschreibungen können mit einer festen oder mit einer variablen Verzinsung 
ausgestattet werden. Ferner kann die Verzinsung auch wie bei einer 
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Gewinnschuldverschreibung vollständig oder teilweise von der Höhe der Dividende 
der Gesellschaft abhängig sein. 

 
bb) Währung, Ausgabe durch in Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen 

Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch – unter Begrenzung auf den 
entsprechenden Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen Währung eines OECD-Landes 
ausgegeben werden. Sie können auch durch eine Konzerngesellschaft der 
PANDATEL Aktiengesellschaft im Sinne von § 18 AktG ausgegeben werden, an der 
die PANDATEL Aktiengesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 % der 
Stimmen und des Kapitals beteiligt ist. Für diesen Fall wird der Vorstand ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die PANDATEL Aktiengesellschaft die Garantie 
für die Schuldverschreibungen zu übernehmen und den Inhabern der 
Schuldverschreibungen Options- oder Wandlungsrechte für auf den Inhaber lautende 
Aktien der PANDATEL Aktiengesellschaft zu gewähren oder ihnen aufzuerlegen.  

cc) Bezugsrechtsgewährung, Ausschluss des Bezugsrechts 

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen 
zu. Das gesetzliche Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen kann den Aktionären 
in der Weise eingeräumt werden, indem die Schuldverschreibungen von einem 
Kreditinstitut oder von einem Kreditinstitut nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG 
gleichstehenden Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
Aktionären zum Bezug anzubieten. Werden Schuldverschreibungen von einer 
Konzerngesellschaft der PANDATEL Aktiengesellschaft im Sinne von § 18 AktG 
ausgegeben, an der die PANDATEL Aktiengesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu 
mindestens 90 % der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, hat die Gesellschaft die 
Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts für die Aktionäre der PANDATEL 
Aktiengesellschaft nach Maßgabe des vorstehenden Satzes sicherzustellen.  

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auf die Schuldverschreibungen in folgenden 
Fällen auszuschließen: 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge, die 
sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem Bezugsrecht der Aktionäre 
auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es erforderlich 
ist, damit Inhabern von bereits zuvor ausgegebenen Options- oder Wandlungsrechten 
oder -pflichten ein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden kann, wie es ihnen 
nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte oder bei Erfüllung der Options- 
oder Wandlungspflicht als Aktionär zustehen würde.  

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
der Aktionäre auf gegen Barzahlung ausgegebene Schuldverschreibungen, die mit 
Options- oder Wandlungsrechten oder -pflichten ausgegeben werden, vollständig 
auszuschließen, um den Inhabern von Schuldverschreibungen, die von der 
Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft im Sinne von § 18 AktG, an der die 
PANDATEL Aktiengesellschaft mittelbar oder unmittelbar zu mindestens 90% der 
Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben wurden, ein Bezugsrecht auf neue 
Aktien in dem Umfang einräumen zu können, wie es ihnen nach Ausübung ihres 
Wandlungs- oder Optionsrechts oder nach Erfüllung der Wandlungspflicht zustünde 
oder sofern der Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangt, 
dass der Ausgabepreis der Schuldverschreibungen ihren nach anerkannten, 
insbesondere finanzmathematischen Methoden ermittelten hypothetischen Marktwert 
nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung zum Ausschluss des 
Bezugsrechts gilt für Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten 
oder Options- oder Wandlungspflichten auf Aktien mit einem anteiligen Betrag des 
Grundkapitals, der insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen darf, und 
zwar weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung noch – sofern dieser Betrag niedriger 
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ist – im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die vorgenannte 10 %-
Grenze werden 

• sowohl neue Aktien angerechnet, die unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre gemäß § 203 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zur nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
bezugsrechtsfreien Ausgabe der Schuldverschreibungen mit Options- und/oder 
Wandlungsrecht oder -pflicht ausgegeben werden, 

 
• als auch solche eigenen Aktien, die unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zur nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
bezugsrechtsfreien Ausgabe der Schuldverschreibungen mit Options- und/oder 
Wandlungsrecht oder -pflicht unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert 
werden. 

Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Options- oder 
Wandlungsrechte oder -pflichten ausgegeben werden, wird der Vorstand ermächtigt, 
das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats insgesamt 
auszuschließen, wenn diese Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen 
obligationsähnlich ausgestattet sind, d. h. keine Mitgliedschaftsrechte in der 
Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös gewähren und die 
Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der Höhe des Jahresüberschusses, des 
Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet wird. Außerdem müssen in diesem Fall 
die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Genussrechte oder 
Gewinnschuldverschreibungen den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen 
Marktkonditionen entsprechen. 

dd) Options- und Wandlungsrecht 

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder 
Teilschuldverschreibung ein Optionsschein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, 
die den Inhaber nach näherer Maßgabe der Optionsbedingungen zum Bezug von auf 
den Inhaber lautenden Stückaktien der PANDATEL Aktiengesellschaft berechtigen. 
Für auf Euro lautende, durch die PANDATEL Aktiengesellschaft ausgegebene 
Optionsschuldverschreibungen können die Optionsbedingungen vorsehen, dass der 
Optionspreis auch durch Übertragung von Teilschuldverschreibungen und 
gegebenenfalls eine bare Zuzahlung erfüllt werden kann. Das Bezugsverhältnis ergibt 
sich aus der Division des Nennbetrags einer Teilschuldverschreibung durch den 
festgesetzten Optionspreis für eine Aktie der PANDATEL Aktiengesellschaft. Soweit 
sich Bruchteile von Aktien ergeben, kann vorgesehen werden, dass diese Bruchteile, 
gegebenenfalls gegen Zuzahlung, zum Bezug ganzer Aktien aufaddiert werden 
können. Der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die je 
Teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien entfällt, darf den Nennbetrag der 
Teilschuldverschreibungen nicht übersteigen.  

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber das 
Recht, ihre Teilschuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der 
Wandelanleihebedingungen in auf den Inhaber lautende Stückaktien der PANDATEL 
Aktiengesellschaft zu wandeln. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division 
des Nennbetrags oder des unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrags einer 
Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie der 
Gesellschaft und kann auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner kann 
eine in bar zu leistende Zuzahlung und die Zusammenlegung oder ein Ausgleich für 
nicht wandlungsfähige Spitzen festgesetzt werden. Der anteilige Betrag des 
Grundkapitals, der auf die bei Wandlung auszugebenden Aktien entfällt, darf den 
Nennbetrag oder den unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrag der 
Teilschuldverschreibungen nicht übersteigen. 

§ 9 Abs. 1 i. V. m. § 199 Abs. 2 AktG sind jeweils zu beachten. 
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Für den Fall der Ausgabe von Genussrechten mit Wandlungs- oder Optionsrechten 
gelten die vorstehenden Regelungen entsprechend. 

ee) Optionspreis, Wandlungspreis, wertwahrende Anpassung des Options- oder 
Wandlungspreises 

Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die Options- oder 
Wandlungsrechte gewähren, muss  

– im Falle des Bezugsrechtsausschlusses der jeweils festzusetzende Options- 
oder Wandlungspreis für eine Aktie mindestens 80 % des nicht gewichteten 
durchschnittlichen Schlusskurses der Aktien der PANDATEL Aktiengesellschaft 
im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse oder in einem 
entsprechenden Nachfolgesystem an den letzten 10 Börsentagen vor dem Tag 
der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Ausgabe der 
Schuldverschreibungen betragen oder 

– für den Fall der Einräumung eines Bezugsrechts mindestens 80 % des nicht 
gewichteten durchschnittlichen Schlusskurses der Aktien der PANDATEL 
Aktiengesellschaft im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse 
oder in einem entsprechenden Nachfolgesystem in dem Zeitraum vom Beginn 
der Bezugsfrist bis einschließlich des Tages vor der Bekanntmachung der 
endgültigen Festlegung der Konditionen der Schuldverschreibungen gem. § 186 
Abs. 2 AktG. § 9 Abs. 1 AktG bleibt unberührt.  

Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die eine Options- oder 
Wandlungspflicht bestimmen, kann der Options- oder Wandlungspreis für eine Aktie 
dem nicht gewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien der PANDATEL 
Aktiengesellschaft im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse oder in 
einem entsprechenden Nachfolgesystem während der 10 Börsentage vor oder nach 
dem Tag der Endfälligkeit entsprechen, auch wenn dieser unterhalb des vorgenannten 
Mindestpreises liegt.   

§ 9 Abs. 1 i. V. m. § 199 Abs. 2 AktG sind zu beachten. 

Bei mit Options- oder Wandlungsrechten oder -pflichten verbundenen 
Schuldverschreibungen kann der Options- oder Wandlungspreis unbeschadet des § 9 
Abs. 1 AktG im Falle der wirtschaftlichen Verwässerung des Werts der Options- oder 
Wandlungsrechte oder -pflichten nach näherer Bestimmung der Bedingungen der 
Schuldverschreibungen wertwahrend angepasst werden, soweit die Anpassung nicht 
schon durch Gesetz geregelt ist oder Bezugsrechte als Kompensation eingeräumt 
werden oder ein entsprechender Betrag in Geld geleistet wird.  

ff) Gewährung neuer oder bestehender Aktien, Geldzahlung 

Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können das Recht der Gesellschaft 
vorsehen, im Falle der Optionsausübung oder Wandlung nicht neue Aktien zu 
gewähren, sondern den Gegenwert in Geld zu zahlen. Die Bedingungen der 
Schuldverschreibungen können auch vorsehen, dass die Schuldverschreibungen nach 
Wahl der Gesellschaft statt in neue Aktien aus bedingtem Kapital in neue Aktien aus 
genehmigtem Kapital, in bereits existierende Aktien der Gesellschaft gewandelt 
werden können oder ein Optionsrecht oder eine Optionspflicht durch Lieferung solcher 
Aktien erfüllt werden kann. 

gg) Options- oder Wandlungspflicht 

Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können auch eine Options- oder eine 
Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt (jeweils 
auch „Endfälligkeit“) und/oder das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit 
der Schuldverschreibungen den Inhabern der Schuldverschreibungen ganz oder 
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teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft  zu 
gewähren.  

hh) Ermächtigung zur Festlegung der weiteren Einzelheiten 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbesondere 
Zinssatz, Art der Verzinsung, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung sowie Options- 
bzw. Wandlungszeitraum und eine mögliche Variabilität des Umtauschverhältnisses 
zu bestimmen oder im Einvernehmen mit den Organen der die 
Schuldverschreibung/en ausgebenden Konzerngesellschaft der PANDATEL 
Aktiengesellschaft festzulegen.  

b) Schaffung eines Bedingten Kapitals 

Das Grundkapital wird um bis zu 789.580,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 789.580 neuen, 
auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Die bedingte 
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien bei 
Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten (bzw. bei Erfüllung entsprechender 
Wandlungs- oder Optionspflichten)  an die Inhaber von Options- oder 
Wandelschuldverschreibungen, auch Pflichtwandelschuldverschreibungen, Genussrechten 
und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) 
(zusammen „Schuldverschreibungen“) jeweils mit Options- oder Wandlungsrechten oder -
pflichten, die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 03. Januar 2013 beschlossenen 
Ermächtigung bis zum 02. Januar 2018 von der PANDATEL Aktiengesellschaft oder einer 
Konzerngesellschaft der PANDATEL Aktiengesellschaft im Sinne von § 18 AktG, an der die 
PANDATEL Aktiengesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 % der Stimmen 
und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu 
dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu 
bestimmenden Options- oder Wandlungspreis.  

Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen und 
nur insoweit durchzuführen, wie die Inhaber der Schuldverschreibungen von ihren Options- 
oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder zur Wandlung- oder Optionsausübung 
verpflichtete Inhaber von Schuldverschreibungen ihre Options- oder Wandlungspflichten 
erfüllen und das bedingte Kapital nach Maßgabe der Schuldverschreibungsbedingungen 
benötigt wird. Die aufgrund der Ausübung der Rechte der Schuldverschreibungsinhaber oder 
der Erfüllung der Wandlungs- oder Optionspflicht ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom 
Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie entstehen, am Gewinn teil.  

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.  

c) Satzungsänderung 

In § 5 der Satzung wird folgender neuer Abs. 3 eingefügt: 

„3. Das Grundkapital ist um bis zu 789.580,00 Euro (in Worten: 
siebenhundertneunundachtzigtausendfünfhundertachtzig Euro), eingeteilt in bis zu Stück 
789.580 auf den Inhaber lautende Aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Die bedingte 
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options- oder 
Wandlungsrechten oder die zur Optionsausübung oder Wandlung Verpflichteten aus Options- 
oder Wandelschuldverschreibungen, auch Pflichtwandelschuldverschreibungen, 
Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder einer Kombination dieser 
Instrumente), die von der PANDATEL Aktiengesellschaft oder einer Konzerngesellschaft der 
PANDATEL AG im Sinne von § 18 AktG, an der die PANDATEL Aktiengesellschaft 
unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 % der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, 
aufgrund der von der Hauptversammlung vom 03. Januar 2013 beschlossenen Ermächtigung 
ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch 
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machen oder, soweit sie zur Optionsausübung oder Wandlung verpflichtet sind, ihre 
Verpflichtung zur Optionsausübung oder Wandlung erfüllen und soweit nicht andere 
Erfüllungsformen eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach 
Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden 
Options- oder Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres, 
in dem sie aufgrund der Ausübung der Rechte der Schuldverschreibungsinhaber oder der 
Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten entstehen, am Gewinn der Gesellschaft teil. 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.“  

d) Ermächtigung zur Satzungsanpassung 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 5 Abs. 1 und 3 der Satzung entsprechend 
der jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit in 
Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung 
betreffen. Entsprechendes gilt im Falle der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe 
von Options- oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten oder 
Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) nach Ablauf des 
Ermächtigungszeitraums sowie im Falle der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals nach 
Ablauf der Fristen für die Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten oder für die 
Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten.  

8. Beschlussfassung über die ersatzlose Aufhebung von § 12 der Satzung 

Der Abwickler und der Aufsichtsrat schlagen vor, § 12 der Satzung ersatzlos zu streichen und die 
nachfolgenden Paragrafen entsprechend neu zu nummerieren. 

9. Beschlussfassung über die Änderung von § 14 der Satzung (künftig: § 13 der Satzung): 
Änderung der Aufsichtsratsvergütung  
 
Der Abwickler und der Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 
 
a. § 14 Abs. 1 der Satzung (künftig: § 13 Abs. 1 der Satzung) wird aufgehoben und wie folgt neu 
gefasst:  

 
„1. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält ab dem Geschäftsjahr 2013 für jedes volle 
Geschäftsjahr eine Vergütung in Höhe von 5.000,00 Euro. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats 
erhält den anderthalbfachen Betrag. Die Vergütung ist fällig mit Ablauf des Geschäftsjahres.“ 

 
b. § 14 Abs. 3 der Satzung wird ersatzlos gestrichen. Der bisherige § 14 Abs. 4 der Satzung wird 
zu Abs. 3 (künftig: § 13 Abs. 3 der Satzung). 
 
 

10. Beschlussfassung über die Änderung von § 4 und § 15 Abs. 3 Satz 1 (künftig: § 14 Abs. 3 
Satz 1) der Satzung 

 
Der Abwickler und der Aufsichtsrat schlagen vor, 
 

a) § 4 der Satzung wie folgt neu zu fassen: 
 

„Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.“ 
 

b) § 15 Abs. 3 Satz 1 der Satzung (künftig: § 14 Abs. 3 Satz 1 der Satzung) wie folgt neu zu 
fassen: 
 
„Die Hauptversammlung ist mindestens 30 Tage vor dem Tag der Versammlung im 
Bundesanzeiger einzuberufen.“ 
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11. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, PKF Deutschland GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, 
für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr als Abschlussprüfer zu bestellen.  

12. Beschlussfassung über die Aufhebung des von der Hauptversammlung am 25. September 
2012 unter Tagesordnungspunkt 7 gefassten Beschlusses (Wahl des Abschlussprüfers für 
die Schlussrechnung im Sinne von § 273 Abs. 1 Satz 1 AktG)  

 
Der Abwickler und der Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der von der Hauptversammlung am 25. September 2012 unter Tagesordnungspunkt 7 gefasste 
Beschluss über die Wahl von Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, Zweigniederlassung 
Hannover, zum Abschlussprüfer für die Schlussrechnung im Sinne von § 273 Abs. 1 Satz 1 AktG  
wird aufgehoben. 
 

13. Beschlussfassung über die Änderung von § 15 Abs. 1 der Satzung (künftig: § 14 Abs. 1 der 
Satzung) 
 
Der Abwickler und der Aufsichtsrat schlagen vor, § 15 Abs. 1 der Satzung (künftig: § 14 Abs. 1 der 
Satzung) aufzuheben und wie folgt neu zu fassen: 
 
„1. Ort der Hauptversammlung ist der Sitz der Gesellschaft oder ein anderer Ort innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland mit einer Einwohnerzahl von wenigstens 20.000.“ 
 

 
II. Berichte des Abwicklers an die Hauptversammlung 

Zu Tagesordnungspunkt 7 (Genehmigtes Kapital 2013) 

Der Abwickler hat den nachfolgenden 

schriftlichen Bericht an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 7 (Genehmigtes 
Kapital 2013) gemäß § 203 Abs. 2, § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

erstattet. 

Der Abwickler und der Aufsichtsrat der PANDATEL Aktiengesellschaft i. A. schlagen der 
Hauptversammlung am 03. Januar 2013 die Schaffung eines genehmigten Kapitals vor. Die 
gegenwärtig geltende Satzung sieht kein genehmigtes Kapital vor. Um der Gesellschaft 
kursschonende Möglichkeiten zu eröffnen, auf Marktgegebenheiten zu reagieren und um sowohl Bar- 
als auch Sachkapitalerhöhungen nach Beschlussfassung über die Fortsetzung der Gesellschaft zu 
ermöglichen, soll die Verwaltung der Gesellschaft ermächtigt werden, das Grundkapital der 
Gesellschaft durch die Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen.  

Insgesamt soll das Grundkapital um bis zu 789.580,00 Euro einmalig oder mehrmalig gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen durch die Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien erhöht 
werden können. Die Ermächtigung soll auf die längste gesetzlich zulässige Frist von fünf Jahren erteilt 
werden. Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus dem genehmigten Kapital 
soll die Gesellschaft in die Lage versetzen, kurzfristig auf Finanzierungserfordernisse reagieren zu 
können. Durch die Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital im Rahmen des 
Beschlussvorschlags ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss zu erhöhen, soll der Vorstand 
außerdem in die Lage versetzt werden, ohne Beanspruchung der Kapitalmärkte Unternehmen, 
Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen von Dritten gegen Ausgabe von Aktien zu 
erwerben oder sich mit diesen zusammenzuschließen.  

Bei Ausnutzung des genehmigten Kapitals haben die Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die 
neuen Aktien.  
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Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats unter bestimmten Voraussetzungen auszuschließen. Der Vorstand erstattet daher 
diesen Bericht gemäß § 203 Abs. 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 S. 2 AktG über die Gründe für den 
Ausschluss des Bezugsrechts.  

Bezugsrechtsausschluss bei Spitzenbeträgen 

Die vorgesehene Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge soll die 
Abwicklung der Aktienausgabe mit einem grundsätzlichen Bezugsrecht der Aktionäre erleichtern. 
Spitzenbeträge können sich aus der Höhe des vom Vorstand im Rahmen der Ermächtigung 
festzulegenden Emissionsvolumens und dem Bezugsverhältnis ergeben, wenn nicht alle neu 
auszugebenden Aktien gleichmäßig auf alle Aktionäre verteilt werden können, so z. B. wenn 
Aktionären aufgrund ihres Aktienbesitzes nicht ausschließlich volle Aktienstückzahlen zum Bezug 
zugeteilt werden können. Die Spitzenbeträge und deren Wert je Aktionär sind in der Regel gering. Der 
Aufwand für die Ausgabe von Aktien ohne einen Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge ist 
erheblich höher. Ein Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient daher der Praktikabilität 
und der erleichterten Durchführung einer Aktienausgabe. Die als sog. freie Spitzen vom Bezugsrecht 
der Aktionäre dann ausgeschlossenen Aktien werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der 
mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. Vorstand 
und Aufsichtsrat halten den Ausschluss des Bezugsrechts aus diesen Gründen für sachlich 
gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären für angemessen. 

Bezugsrechtsausschluss bei Barkapitalerhöhungen gemäß § 186 Abs. 3 S. 4 AktG  

Das Bezugsrecht der Aktionäre soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats außerdem ausgeschlossen 
werden können, wenn die Aktien nach § 203 Abs. 1, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu einem Betrag 
ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und wenn der auf die 
ausgegebenen Aktien insgesamt entfallende anteilige Betrag die in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
festgelegte Grenze von 10% des Grundkapitals nicht übersteigt. Es wird damit von der vom 
Gesetzgeber in § 186 Abs. 3 S. 4 AktG eröffneten Möglichkeit des erleichterten 
Bezugsrechtsausschlusses Gebrauch gemacht. Die Ermächtigung setzt die Gesellschaft in die Lage, 
auch kurzfristig einen Kapitalbedarf zu decken und auf diese Weise sich ergebende Marktchancen 
schnell und flexibel zu nutzen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht ein sehr schnelles 
Agieren und eine Platzierung nahe am Börsenkurs, das heißt ohne den bei Bezugsemissionen 
üblichen Abschlag. Weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch im Zeitpunkt 
ihrer Ausübung darf diese Kapitalerhöhung 10% des bestehenden Grundkapitals übersteigen. Auf 
diese 10% sind diejenigen Aktien anzurechnen, die unter Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer 
oder mittelbarer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert wurden. Mit 
dieser Begrenzung wird dem Bedürfnis der Aktionäre nach Verwässerungsschutz für ihren 
Anteilsbesitz Rechnung getragen. Jeder Aktionär kann zur Aufrechterhaltung seiner Beteiligungsquote 
Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen am Markt erwerben, da die neuen Aktien nahe am 
Börsenkurs ausgegeben werden. Es wird daher sichergestellt, dass in Übereinstimmung mit der 
gesetzlichen Wertung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG die Vermögens- wie auch die 
Stimmrechtsinteressen der Aktionäre bei einer Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter 
Ausschluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt werden. 

Bezugsrechtsausschluss bei Sachkapitalerhöhungen 

Der Vorstand soll überdies ermächtigt sein, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei 
Sachkapitalerhöhungen auszuschließen. Hiermit soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats in geeigneten Fällen Unternehmen, Unternehmensteile oder 
Beteiligungen an Unternehmen bzw. Sachwerte gegen Überlassung von Aktien der Gesellschaft, auch 
im Wege des Unternehmenszusammenschlusses, erwerben zu können. Hierdurch soll die 
Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, auf nationalen und internationalen Märkten rasch und 
erfolgreich auf vorteilhafte Angebote oder sich sonst bietende Gelegenheiten zum Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen bzw. von Sachwerten an Unternehmen oder 
zum Zusammenschluss mit Unternehmen reagieren zu können. Nicht selten ergibt sich aus 
Verhandlungen die Notwendigkeit, als Gegenleistung nicht Geld, sondern Aktien bereitzustellen. Um 
den Erwerb auch in diesen Fällen durchführen zu können, muss die Gesellschaft erforderlichenfalls 
die Möglichkeit haben, kurzfristig ihr Kapital unter Bezugsrechtsausschluss gegen Sacheinlagen zu 
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erhöhen. Der Ausgabebetrag für die Aktien wird dabei vom Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats unter angemessener Berücksichtigung der Interessen der Gesellschaft und der 
Aktionäre festgelegt. Die kurzfristige Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung zur 
Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung kommt hierfür meist nicht in Betracht, da zum einen mit 
der Einberufung und Abhaltung der Hauptversammlung hohe Kosten verbunden sind, zum anderen 
aufgrund der bestehenden Einberufungsfristen eine kurzfristige Befassung der Hauptversammlung 
und Umsetzung eines Beschlusses nicht möglich wäre. Konkrete Erwerbsvorhaben, zu deren 
Durchführung das Kapital mit Bezugsrechtsausschluss erhöht werden soll, bestehen gegenwärtig 
nicht. Durch die Höhe des vorgeschlagenen neuen genehmigten Kapitals in Höhe von 50 % des 
bestehenden Grundkapitals soll sichergestellt werden, dass auch größere Akquisitionen, sei es gegen 
Barleistung, sei es gegen Aktien oder eine Kombination von Barleistung und Aktien, finanziert werden 
können. Wenn sich Möglichkeiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen bzw. von Sachwerten konkretisieren, wird der Vorstand sorgfältig 
prüfen, ob er vom genehmigten Kapital Gebrauch machen soll. Er wird dies nur dann tun, wenn der 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen bzw. von 
Sachwerten gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft im wohlverstandenen Interesse derselben 
liegt. Er wird hierbei auch prüfen, ob das konkrete Vorhaben in Übereinstimmung mit dem 
satzungsmäßigen Unternehmensgegenstand steht und ob die konkreten Tatsachen von der 
abstrakten Umschreibung des Vorhabens im Ermächtigungsbeschluss gedeckt sind. Nur wenn diese 
Voraussetzungen erfüllt sind, wird auch der Aufsichtsrat seine erforderliche Zustimmung zum 
Bezugsrechtsausschluss erteilen. Bei der Festlegung der Bewertungsrelation wird der Vorstand darauf 
achten, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Der Vorstand wird sich bei 
der Bemessung des Wertes der als Gegenleistung gewährten Aktien am Börsenpreis der Aktien der 
Gesellschaft orientieren und ferner sicherstellen, dass der Wert der zu erwerbenden Unternehmen, 
Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen bzw. der Sachwerte in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem Wert der hierfür als Gegenleistung gewährten Aktien steht. 

Mittelbares Bezugsrecht 

Schließlich soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
auszuschließen, soweit ein geeigneter Dritter, der nicht Kreditinstitut ist, die neuen Aktien mit der 
Verpflichtung übernimmt, sie den Aktionären so zum Bezug anzubieten, wie diese ohne Ausschluss 
des Bezugsrechts insoweit bezugsberechtigt wären. Dabei handelt es sich zwar der Sache nach um 
einen Ausschluss des Bezugsrechts; es wird jedoch sichergestellt, dass die Aktionäre - wie bei 
Einräumung eines mittelbaren Bezugsrechts nach § 186 Abs. 5 AktG - Aktien zeichnen können und 
damit nicht schlechter stehen wie bei Einräumung eines mittelbaren Bezugsrechts nach § 185 Abs. 5 
AktG. Die Gesellschaft wird insbesondere prüfen, ob es einen hinreichenden sachlichen Grund für die 
Einschaltung eine Zeichners gibt, der nicht die Voraussetzungen des § 185 Abs. 5 AktG erfüllt, d.h. 
nicht Kreditinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 S. 1 oder § 53 b Abs. 1 S. 1 oder Abs. 7 KWG tätiges 
Unternehmen ist. Die Gesellschaft wird ferner sämtliche zumutbaren Anstrengungen im Hinblick auf 
das Zuteilungsverfahren unternehmen, um die mittelbare Bezugsmöglichkeit der Aktionäre 
sicherzustellen. Die Gesellschaft erhält hierdurch die Möglichkeit, die Kapitalerhöhung gegebenenfalls 
auch ohne die Einschaltung eines Kreditinstituts oder eines nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 
Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmens in voller Höhe 
gegebenenfalls in anderen Märkten sowie kostengünstiger zu platzieren.  

Zu Tagesordnungspunkt 8 (Bedingtes Kapital)  

Der Abwickler hat den nachfolgenden 

schriftlichen Bericht an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 8  
gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

erstattet.  

Die unter Tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder 
Wandelschuldverschreibungen, auch Pflichtwandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 
Gewinnschuldverschreibungen (oder einer Kombination dieser Instrumente) und zum Ausschluss des 
Bezugsrechts, im Gesamtnennbetrag von bis zu 50.000.000,00 EUR sowie zur Schaffung des 
dazugehörigen bedingten Kapitals in Höhe von bis zu 789.580,00 EUR soll die PANDATEL 
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Aktiengesellschaft nach Beschlussfassung der Hauptversammlung über die Fortsetzung der 
Gesellschaft und die Eintragung des Fortsetzungsbeschlusses in das Handelsregister in die Lage 
versetzen, die Finanzierung ihrer Geschäftstätigkeit in Ergänzung zu der Möglichkeit der 
Unternehmensfinanzierung durch genehmigtes Kapital durch die weiter unten beschriebenen 
Möglichkeiten zu erweitern, und es dem Vorstand ermöglichen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
günstige Kapitalmarktbedingungen im Interesse der Gesellschaft durch eine flexible und zeitnahe 
Finanzierung nutzen zu können.  

Die Begebung von Schuldverschreibungen bietet für die Gesellschaft zusätzlich zu den klassischen 
Möglichkeiten der Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung die Möglichkeit, je nach Marktlage attraktive 
Finanzierungsalternativen am Kapitalmarkt zu nutzen und hierdurch die Voraussetzungen für die 
künftige geschäftliche Entwicklung zu schaffen. Die Emission von Schuldverschreibungen ermöglicht 
darüber hinaus die Aufnahme von Fremdkapital zu attraktiven Konditionen, das je nach Ausgestaltung 
als Eigenkapital oder zumindest eigenkapitalähnlich eingestuft wird. Die erzielten Options- und 
Wandlungsprämien sowie die Eigenkapitaleinstufung kommen der Kapitalbasis der Gesellschaft 
zugute und ermöglichen ihr so die Nutzung günstiger Finanzierungen. Die ferner vorgesehene 
Möglichkeit, neben der Einräumung von Options- oder Wandlungsrechten auch Options- oder 
Wandlungspflichten zu begründen bzw. Optionsschuldverschreibungen, 
Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen zu 
kombinieren, erweitert den Spielraum für die Ausgestaltung dieser Finanzierungsinstrumente.  

Den Aktionären steht gemäß § 221 Abs. 4 i. V. m. § 186 Abs. 1 AktG grundsätzlich das gesetzliche 
Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen zu, die mit Options- oder Wandlungsrechten oder -pflichten 
verbunden sind. Die in der Ermächtigung vorgesehene Möglichkeit, die Schuldverschreibungen an ein 
Kreditinstitut oder ein diesen nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichstehendes Unternehmen mit der 
Verpflichtung auszugeben, den Aktionären die Schuldverschreibungen entsprechend ihrem 
Bezugsrecht anzubieten (mittelbares Bezugsrecht im Sinne von § 186 Abs. 5 AktG), soll die 
Abwicklung vereinfachen.  

Im Rahmen dieser allgemeinen Ermächtigung wird der Vorstand auch ermächtigt, das gesetzliche 
Recht der Aktionäre zum Bezug der Schuldverschreibungen auszuschließen. Hierfür sind nach dem 
Beschlussvorschlag jedoch bestimmte Grenzen gesetzt. Zum einen darf das Bezugsrecht der 
Aktionäre nur in begrenztem Umfang und zum anderen in größerem Umfang nur unter bestimmten 
engen Voraussetzungen ausgeschlossen werden.  

Durch die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge soll sichergestellt 
werden, dass im Hinblick auf den Betrag der jeweiligen Emission ein praktikables Bezugsverhältnis 
dargestellt werden kann. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge würden 
insbesondere bei der Emission von Schuldverschreibungen mit runden Beträgen die technische 
Durchführung der Kapitalmaßnahme und die Ausübung des Bezugsrechts erheblich erschwert. Die als 
freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Schuldverschreibungen werden 
entweder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft 
verwertet.  

Der Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von bereits ausgegebenen 
Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten oder -pflichten erfolgt mit Rücksicht auf 
den sogenannten Verwässerungsschutz, der diesen nach den Bedingungen der 
Schuldverschreibungen in aller Regel zusteht. Dies hat den Vorteil, dass der Options- oder 
Wandlungspreis für die bereits ausgegebenen Options- oder Wandlungsrechte oder -pflichten nicht 
ermäßigt zu werden braucht und dadurch für die Gesellschaft insgesamt ein höherer Mittelzufluss 
ermöglicht wird. Beide Fälle des Bezugsrechtsausschlusses liegen daher im Interesse der 
Gesellschaft und ihrer Aktionäre.  

Nach der Ermächtigung soll der Vorstand weiterhin berechtigt sein, das Bezugsrecht der Aktionäre 
auszuschließen, um den Inhabern von Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder einer 
Konzerngesellschaft, an der die PANDATEL Aktiengesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu 
mindestens 90% der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben wurden, ein Bezugsrecht auf 
neue Aktien in dem Umfang einräumen zu können, wie es ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- 
oder Optionsrechts oder nach Erfüllung der Wandlungspflicht zustünde.  
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Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
vollständig auszuschließen, wenn die Ausgabe der mit Options- oder Wandlungsrechten oder -
pflichten verbundenen Schuldverschreibungen gegen Barzahlung zu einem Ausgabepreis erfolgt, der 
den Marktwert dieser Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Hierdurch erhält die 
Gesellschaft die Möglichkeit, günstige Marktsituationen sehr kurzfristig und schnell zu nutzen und 
durch eine marktnahe Festsetzung der Konditionen bessere Bedingungen für die Ausstattung der 
Schuldverschreibungen zu erreichen. Eine derartige marktnahe Konditionenfestsetzung und 
reibungslose Platzierung wäre bei Wahrung des Bezugsrechts nicht möglich. Zwar gestattet § 186 
Abs. 2 AktG eine Veröffentlichung des Bezugspreises (und damit der Konditionen der 
Schuldverschreibungen) bis spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist. Angesichts der häufig zu 
beobachtenden Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber auch dann ein Marktrisiko über mehrere 
Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der Bedingungen der 
Schuldverschreibungen und so zu nicht marktnahen Konditionen führt. Auch ist bei Bestand eines 
Bezugsrechts wegen der Ungewissheit seiner Ausübung (Bezugsverhalten) die erfolgreiche 
Platzierung bei Dritten gefährdet und/oder mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden. Schließlich 
kann bei Einräumung eines Bezugsrechts die Gesellschaft wegen der Länge der Bezugsfrist nicht 
kurzfristig auf günstige oder ungünstige Marktverhältnisse reagieren.  

Für diesen Fall eines vollständigen Ausschlusses des Bezugsrechts gilt gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 
AktG die Bestimmung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sinngemäß. Die dort geregelte Grenze für 
Bezugsrechtsausschlüsse von 10 % des Grundkapitals ist nach dem Beschlussinhalt einzuhalten. Das 
Volumen des bedingten Kapitals, das höchstens zur Sicherung der Options- oder Wandlungsrechte 
oder -pflichten zur Verfügung gestellt werden soll, beträgt bis zu 10 % des derzeitigen Grundkapitals. 
Durch eine entsprechende Vorgabe im Ermächtigungsbeschluss ist ebenfalls sichergestellt, dass auch 
im Falle einer Kapitalherabsetzung die 10 %-Grenze nicht überschritten wird, da die Ermächtigung 
zum Bezugsrechtsausschluss ausdrücklich 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen darf, und zwar 
weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung noch – sofern dieser Betrag niedriger ist – im Zeitpunkt der 
Ausübung der vorliegenden Ermächtigung. Auf die vorgenannte 10 %-Grenze werden sowohl neue 
Aktien angerechnet, die unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 203 Abs. 1 und 2 
i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit der vorgeschlagenen Ermächtigung bis zur 
nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bezugsrechtsfreien Ausgabe der Schuldverschreibungen mit Options- 
und/oder Wandlungsrecht oder -pflicht ausgegeben werden, als auch solche eigenen Aktien, die 
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit der 
vorgeschlagenen Ermächtigung bis zur nach § 221 Abs. 4 i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
bezugsrechtsfreien Ausgabe der Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrecht oder 
-pflicht unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräußert werden.  

Der Vorstand wird im Übrigen – vorbehaltlich einer erneuten Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss durch eine nachfolgende Hauptversammlung – von der Ermächtigung zur 
Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten oder -pflichten unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf der Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses in 
einer Höhe des anteiligen Grundkapitals, auf den sich die Schuldverschreibungen beziehen, keinen 
Gebrauch machen, das auf Aktien entfällt, die unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
aufgrund anderer dem Vorstand erteilter Ermächtigungen ausgegeben oder veräußert werden, soweit 
der Umfang des auf diese Aktien entfallenden anteiligen Grundkapitals 10 % des aktuellen 
Grundkapitals der Gesellschaft übersteigt. Diese Anrechnung soll entfallen und das ursprüngliche 
Ermächtigungsvolumen wieder zur Verfügung stehen, sobald eine nachfolgende Hauptversammlung 
den Vorstand neuerlich ermächtigt, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Aktien 
auszugeben oder zu veräußern oder Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten 
oder -pflichten auf Aktien der Gesellschaft auszugeben.  

Aus § 221 Abs. 4 i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ergibt sich ferner, dass der Ausgabepreis den 
hypothetischen Börsenpreis (Marktwert) nicht wesentlich unterschreiten darf. Hierdurch soll 
sichergestellt werden, dass eine nennenswerte wirtschaftliche Verwässerung des Werts der Aktien 
nicht eintritt. Ob ein solcher Verwässerungseffekt bei der bezugsrechtsfreien Ausgabe von mit 
Options- oder Wandlungsrechten oder -pflichten verbundenen Schuldverschreibungen eintritt, kann 
ermittelt werden, indem der hypothetische Börsenpreis (Marktwert) der Schuldverschreibungen nach 
anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Methoden errechnet und mit dem Ausgabepreis 
verglichen wird. Liegt nach pflichtgemäßer Prüfung dieser Ausgabepreis nur unwesentlich unter dem 
hypothetischen Börsenpreis (Marktwert) zum Zeitpunkt der Begebung der Schuldverschreibungen, ist 
nach dem Sinn und Zweck der Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ein Bezugsrechtsausschluss 
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wegen des nur unwesentlichen Abschlags zulässig. Der Beschluss sieht deshalb vor, dass der 
Vorstand vor Ausgabe der mit Options- oder Wandlungsrechten oder -pflichten verbundenen 
Schuldverschreibungen nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangen muss, dass der 
vorgesehene Ausgabepreis zu keiner nennenswerten Verwässerung des Werts der Aktien führt. Damit 
würde der rechnerische Marktwert eines Bezugsrechts auf beinahe Null sinken, sodass den 
Aktionären durch den Bezugsrechtsausschluss kein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil entstehen 
kann.  

Außerdem haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft auch 
nach Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten oder dem Eintritt der Options- oder 
Wandlungspflichten jederzeit durch Zukäufe von Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten. 
Demgegenüber ermöglicht die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss der Gesellschaft eine 
marktnahe Konditionenfestsetzung, größtmögliche Sicherheit hinsichtlich der Platzierbarkeit bei Dritten 
und die kurzfristige Ausnutzung günstiger Marktsituationen.  

Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Options- oder Wandlungsrechte oder 
-pflichten ausgegeben werden sollen, ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt auszuschließen, wenn diese Genussrechte oder 
Gewinnschuldverschreibungen obligationsähnlich ausgestattet sind, d. h. keine Mitgliedschaftsrechte 
in der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös gewähren und die Höhe der 
Verzinsung nicht auf Grundlage der Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der 
Dividende berechnet wird. Zudem ist erforderlich, dass die Verzinsung und der Ausgabebetrag der 
Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen 
Marktkonditionen entsprechen. Wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt sind, resultieren aus 
dem Ausschluss des Bezugsrechts keine Nachteile für die Aktionäre, da die Genussrechte bzw. 
Gewinnschuldverschreibungen keine Mitgliedschaftsrechte begründen und auch keinen Anteil am 
Liquidationserlös oder am Gewinn der Gesellschaft gewähren.  

 
 

III. Weitere Angaben zur Einberufung 

Ausliegende Unterlagen (Zugänglichmachung der Berichte des Abwicklers zu 
Tagesordnungspunkt 7 und Tagesordnungspunkt 8) 

Vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an liegen die nachfolgenden Unterlagen in den 
Geschäftsräumen der PANDATEL Aktiengesellschaft i. A., Brienner Straße 7, 80333 München, zu 
den üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme der Aktionäre aus: 

Zu Tagesordnungspunkt 7: 

- Der schriftliche Bericht des Abwicklers an die Hauptversammlung zu 
Tagesordnungspunkt 7 (Genehmigtes Kapital 2013) gemäß § 203 Abs. 2, § 186 
Abs. 4 Satz 2 AktG 

Zu Tagesordnungspunkt 8: 

- Der schriftliche Bericht an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 8 gemäß § 
221 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

Die vorgenannten Unterlagen können von der Einberufung der Hauptversammlung an auch im 
Internet unter der Adresse http://www.pandatel.de/investor_relations/agm.php eingesehen 
werden. Sie werden auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre 
ausliegen. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der 
vorgenannten Berichte erteilt. Hierzu wenden Sie sich bitte an die PANDATEL Aktiengesellschaft 
i. A., c/o GCI Management, Brienner Straße 7, 80333 München, Tel: +49 (0) 89 2 05 00-6 20, Fax: 
+49 (0) 89 2 05 00-5 55, E-Mail: info@pandatel.com. 
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Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte 

Zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der 
Gesellschaft EUR 7.895.806,00 und ist eingeteilt in 7.895.806 auf den Inhaber lautende 
Stückaktien. Die Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einberufung dieser 
Hauptversammlung beläuft sich somit auf 7.895.806; die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt 
ebenfalls 7.895.806.  

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Anteilsbesitzes anmelden.  

Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Anschrift spätestens am 
27. Dezember 2012 (24:00 Uhr), d.h. mindestens sechs Tage vor der Versammlung, wobei der 
Tag des Zugangs bei der Gesellschaft nicht mitzurechnen ist, zugehen.  

Der Nachweis des Anteilsbesitzes ist durch einen in Textform erstellten besonderen Nachweis des 
Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut zu erbringen. Er hat sich auf den Beginn des 21. 
Tages vor der Hauptversammlung, das ist der 13. Dezember 2012 (00:00 Uhr) 
(„Nachweisstichtag“), zu beziehen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss in deutscher oder 
englischer Sprache erfolgen. Der Nachweis muss der Gesellschaft spätestens am 27. Dezember 
2012 (24:00 Uhr), d.h. mindestens sechs Tage vor der Versammlung, wobei der Tag des Zugangs 
bei der Gesellschaft nicht mitzurechnen ist, unter nachfolgend genannter Adresse zugehen.  

Die Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes sind an folgende Adresse zu richten: 

PANDATEL Aktiengesellschaft i. A. 
c/o Computershare Operations Center 

Prannerstraße 8 
80333 München 

Telefax: +49 89 30 90 37-46 75 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung des 
Stimmrechts als Aktionär nur, wer den zuvor beschriebenen Nachweis des Anteilsbesitzes 
erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme oder der Umfang des Stimmrechts bemisst sich 
dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag 
bzw. dem Nachweis geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch 
im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem 
Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der 
Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich, d.h. Veräußerungen von Aktien 
nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und 
auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Aktien, die nach dem Nachweisstichtag 
erworben werden. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst 
danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt, soweit sie sich insoweit nicht 
bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen.  

Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht 
durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung, die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch 
im Fall der Erteilung einer Vollmacht ist eine fristgerechte Anmeldung und der fristgerechte 
Nachweis des betreffenden Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen (siehe oben, 
„Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts“) erforderlich.  
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Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere 
von diesen zurückweisen.  

Bevollmächtigung  

Die Erteilung von Vollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis derselben gegenüber der 
Gesellschaft bedürfen – sofern weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung noch eine 
andere diesen nach § 135 Abs. 8 und 10 AktG gleichgestellte Person oder Institution 
bevollmächtigt wird – der Textform (§ 126 b BGB). Für die Erteilung einer solchen Vollmacht 
können die Aktionäre auch das Formular, welches ihnen nach der oben beschriebenen form- und 
fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird, verwenden. Die Vollmacht und ihr Widerruf sind 
entweder an die folgende Adresse  

PANDATEL Aktiengesellschaft i. A.,  
c/o Computershare Operations Center, 

Prannerstraße 8, 
80333 München, 

Telefax: +49 89 30 90 37-46 75, 
E-Mail: hauptversammlung@pandatel.de  

zu übermitteln oder direkt gegenüber dem Bevollmächtigten zu erteilen. Im letztgenannten Fall 
bedarf es des Nachweises (in Textform) gegenüber der Gesellschaft. Aktionäre und/oder ihre 
Bevollmächtigten können den Nachweis der Bevollmächtigung oder des Widerrufs der Vollmacht 
gegenüber der Gesellschaft in Textform unter der oben genannten Adresse (PANDATEL 
Aktiengesellschaft i.A., c/o Computershare Operations Center, Prannerstraße 8, 80333 München, 
Telefax: +49 89 30 90 37-46 75, E-Mail: hauptversammlung@pandatel.de) übermitteln oder am 
Tag der Hauptversammlung bei der Registrierung erbringen. Der Nachweis über die Bestellung 
eines Bevollmächtigten oder des Widerrufs der Vollmacht kann der Gesellschaft bis zum 28. 
Dezember 2012 übermittelt werden. Die Übermittlung kann auch unter der E-Mail-Adresse 
hauptversammlung@pandatel.de erfolgen.  

Vollmachtserteilungen durch in der Hauptversammlung anwesende oder vertretene Aktionäre an 
anwesende Mitaktionäre, anwesende Aktionärsvertreter oder die Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft sind ebenfalls möglich. Entsprechende Vollmachtsformulare stehen Ihnen am Tag 
der Hauptversammlung zur Verfügung.  

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder anderen der in § 135 
Abs. 8 und Abs. 10 Aktiengesetz gleichgestellten Institutionen oder Personen sowie den Widerruf 
und den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung oder des Widerrufs gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen, insbesondere § 135 AktG. In diesen Fällen ist die Vollmacht jedoch durch die zu 
bevollmächtigenden Institutionen oder Personen nachprüfbar festzuhalten. Bitte stimmen Sie sich 
daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 
Aktiengesetz gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigen wollen, mit diesen 
Institutionen oder Personen über eine mögliche Form ab und beachten Sie auch die insofern 
gegebenenfalls von diesen vorgegebenen Regelungen.  

Stimmrechtsausübung durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft  

Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte und den Aktionären 
gegenüber weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu 
bevollmächtigen. Die Erteilung der Vollmacht, die Erteilung von Weisungen und deren Änderung, 
der Widerruf der Vollmacht sowie der Nachweis der Bevollmächtigung oder des Widerrufs 
bedürfen der Textform. Die Vollmacht muss Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts 
enthalten. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, 
weisungsgemäß abzustimmen. Ohne Weisungserteilung zu den einzelnen 
Tagesordnungspunkten oder den vor der Hauptversammlung zugänglich gemachten 
Gegenanträgen und Wahlvorschlägen können die Stimmrechte nicht vertreten werden. Weder im 
Vorfeld noch während der Hauptversammlung können die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
Weisungen zu Verfahrensanträgen entgegennehmen.  
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Für Vollmachts- und Weisungserteilung kann das nach ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandte 
Vollmachts- und Weisungsformular verwendet werden. Die Vollmachten und Weisungen sind bis 
spätestens zum 28. Dezember 2012 an folgende Adresse zu übermitteln:  

PANDATEL Aktiengesellschaft i. A.,  
c/o Computershare Operations Center, 

Prannerstraße 8, 
80333 München, 

Telefax: +49 89 30 90 37-46 75, 
E-Mail: hauptversammlung@pandatel.de.  

Am Tag der Hauptversammlung kann die Vollmacht und Weisungserteilung an die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, die Änderung von Weisungen sowie der Widerruf der 
Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in Textform auch an der Ein- und 
Ausgangskontrolle der Hauptversammlung erfolgen.  

Bitte beachten Sie, dass Sie im Falle der Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft nicht an möglichen Abstimmungen über eventuelle, erst in der Hauptversammlung 
vorgebrachte Gegenanträge oder Wahlvorschläge oder sonstige, nicht im Vorfeld der 
Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilnehmen und auch keine diesbezüglichen Weisungen 
erteilen können. Von den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft können insbesondere auch 
keine Wortmeldungen oder Fragen von Aktionären entgegengenommen oder vorgebracht werden. 
Weitere Einzelheiten zur Stimmrechtsvertretung entnehmen Sie bitte den Hinweisen des 
Vollmachts- und Weisungsformulars.  

*** 

Anfragen, Anträge, Wahlvorschläge, Auskunftsverlangen 

Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 
Aktiengesetz  

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 Aktiengesetz  

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen 
Betrag von 500.000 Euro des Grundkapitals erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die 
Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine 
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Abwickler der 
PANDATEL Aktiengesellschaft i.A. zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der 
Hauptversammlung, also spätestens am 03. Dezember 2012, 24:00 Uhr, zugehen. Ein etwaiges 
Verlangen ist an die nachfolgende Adresse zu richten:  

PANDATEL Aktiengesellschaft i. A.  
c/o GCI Management 

Briennerstraße 7 
80333 München 

Telefax: +49 89 20 500 555 

Die betreffenden Aktionäre haben gemäß § 122 Abs. 2, Abs. 1 i. V. m. § 142 Abs. 2 Satz 2 
Aktiengesetz nachzuweisen, dass sie mindestens seit dem 03. Oktober 2012, 0:00 Uhr, Inhaber der 
erforderlichen Zahl an Aktien sind.  

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden, soweit sie nicht bereits mit der 
Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht wurden, unverzüglich nach Zugang des 
Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, 
bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der ganzen Europäischen 
Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internetadresse 
http://www.pandatel.de/investor_relations/agm.php bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt.  
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Gegenanträge und Wahlvorschläge, § 126 Abs. 1, § 127 Aktiengesetz  

Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von Abwickler 
und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge übersenden. 
Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein. Wahlvorschläge bedürfen keiner 
Begründung. Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige Anfragen von Aktionären zur 
Hauptversammlung sind ausschließlich an die nachfolgende Adresse der Gesellschaft zu richten:  

PANDATEL Aktiengesellschaft i. A.  
c/o GCI Management 

Briennerstraße 7 
80333 München 

Telefax: +49 089 20 500 555 
E-Mail: hauptversammlung@pandatel.de 

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge müssen nicht zugänglich gemacht 
werden.  

Außer in den in § 126 Abs. 2 Aktiengesetz genannten Fällen braucht ein Wahlvorschlag auch dann 
nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn er nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des 
Kandidaten enthält. Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern müssen auch dann nicht 
zugänglich gemacht werden, wenn ihnen keine Angaben zu Mitgliedschaften des vorgeschlagenen 
Kandidaten in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 
Aktiengesetz beigefügt sind.  

Wir werden zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 
einschließlich des Namens des Aktionärs sowie zugänglich zu machende Begründungen nach ihrem 
Eingang unter der Internetadresse http://www.pandatel.de/investor_relations/agm.php veröffentlichen. 
Dabei werden zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den Punkten der 
Tagesordnung berücksichtigt, die mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, d. h. bis zum 19. 
Dezember 2012, 24:00 Uhr, bei der im ersten Absatz dieses Abschnittes („Gegenanträge und 
Wahlvorschläge, § 126 Abs. 1, § 127 Aktiengesetz“) genannten Adresse eingehen. Eventuelle 
Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.  

Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft vorab 
fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann Beachtung finden, wenn sie 
während der Hauptversammlung mündlich gestellt werden.  

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 Aktiengesetz  

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Abwickler Auskunft über 
Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft 
zu verbundenen Unternehmen sowie die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss 
einbezogenen Unternehmen zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines 
Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung 
grundsätzlich mündlich im Rahmen der Generaldebatte zu stellen. Unter bestimmten in § 131 Abs. 3 
AktG geregelten Voraussetzungen darf der Abwickler die Auskunft verweigern. Ferner ist der 
Versammlungsleiter nach näherer Maßgabe des § 18 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft ermächtigt, 
das Rede- und Fragerecht der Aktionäre angemessen zeitlich zu beschränken und Näheres dazu zu 
bestimmen.  

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre  

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 
Aktiengesetz finden sich auch unter der Internetadresse 
http://www.pandatel.de/investor_relations/agm.php.  
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Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung 

Die Informationen und Unterlagen nach § 124 a Aktiengesetz einschließlich der Unterlagen zu den 
Tagesordnungspunkten 7 und 8 stehen im Internet unter 
http://www.pandatel.de/investor_relations/agm.php zur Verfügung. Sämtliche der Hauptversammlung 
gesetzlich zugänglich zu machenden Informationen liegen in der Hauptversammlung zur 
Einsichtnahme aus.  

Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift erteilt. 

  

München, im November 2012 

PANDATEL Aktiengesellschaft i. A. 

Der Abwickler 

 


	PANDATEL Aktiengesellschaft i. A.
	München
	ISIN DE0006916307

	Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung
	III. Weitere Angaben zur Einberufung
	Ausliegende Unterlagen (Zugänglichmachung der Berichte des Abwicklers zu Tagesordnungspunkt 7 und Tagesordnungspunkt 8)
	Vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an liegen die nachfolgenden Unterlagen in den Geschäftsräumen der PANDATEL Aktiengesellschaft i. A., Brienner Straße 7, 80333 München, zu den üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme der Aktionäre aus:
	Zu Tagesordnungspunkt 7:
	- Der schriftliche Bericht des Abwicklers an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 7 (Genehmigtes Kapital 2013) gemäß § 203 Abs. 2, § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG
	Zu Tagesordnungspunkt 8:
	- Der schriftliche Bericht an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 8 gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG
	Die vorgenannten Unterlagen können von der Einberufung der Hauptversammlung an auch im Internet unter der Adresse http://www.pandatel.de/investor_relations/agm.php eingesehen werden. Sie werden auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der A...
	Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte
	Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts
	Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte
	Bevollmächtigung
	PANDATEL Aktiengesellschaft i. A.,  c/o Computershare Operations Center, Prannerstraße 8, 80333 München, Telefax: +49 89 30 90 37-46 75, E-Mail: hauptversammlung@pandatel.de
	Stimmrechtsausübung durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
	PANDATEL Aktiengesellschaft i. A.,  c/o Computershare Operations Center, Prannerstraße 8, 80333 München, Telefax: +49 89 30 90 37-46 75, E-Mail: hauptversammlung@pandatel.de.
	***
	Anfragen, Anträge, Wahlvorschläge, Auskunftsverlangen
	Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung


